
tung dem Auftraggeber zur direkten Begleichung an 
den Gutachter zugestellt.

§ 11
Beiziehung von Gutachten durch 
Justiz- und Sicherheitsorgane
(1) Die Bezirks- und Kreisärzte fertigen zusammen 
mit den Bezirks- und Kreisgutachtern und mit den 
Ärztlichen Direktoren der Einrichtungen eine Über
sicht der Einrichtungen und Gutachter ihres Territo
riums für die zuständigen Justiz- und Sicherheitsor
gane an. Die Zentralstelle erhält eine Durchschrift 
dieser Übersichten.
(2) Die Justiz- und Sicherheitsorgane fordern unter 
Berücksichtigung der Übersichten gemäß Abs. 1 
Gutachten von Einrichtungen oder Gutachtern an 
und informieren den zuständigen Bezirks- bzw. 
Kreisgutachter mittels Durchschrift, ausgenommen 
in Fällen gemäß Abs. 4. Die Übermittlung der Gut
achten durch die Einrichtung oder den Gutachter er
folgt unmittelbar an das beauftragende Justiz- und 
Sicherheitsorgan.
(3) Der Direktor der Zentralstelle sowie die Be
zirks- und Kreisgutachter unterstützen die Justiz- 
und Sicherheitsorgane dadurch, daß sie
- Begutachtungsprobleme auf Anforderung erläu

tern oder weitere Einrichtungen für die Bearbei
tung von Spezialfragen benennen,

- auf die sach- und termingerechte Erarbeitung 
von Gutachten für die Justiz- und Sicherheitsor
gane hinwirken und damit zusammenhängende 
Fragen klären,

- Mitarbeiter der Justiz- und Sicherheitsorgane zur 
Qualifizierung der Gutachter zu Tagungen oder 
zum Erfahrungsaustausch einladen.

(4) Der Einsatz von Gutachtern erfolgt nach beson
derer Abstimmung, wenn bestimmte Vorschriften es 
erfordern.
(5) Gutachten für die Justiz- und Sicherheitsorgane 
sind nach den hierfür geltenden Rechtsvorschriften 
in Verbindung mit den Bestimmungen der Anlage zu 
vergüten.

Anmerkung: Vgl. hierzu Ziff. III. der Entschädi- 
gungsAO (Reg.-Nr. 11.) und die Anm. zu § 3 Abs. 3 
dieser Reg.-Nr.

§ 12
Schlußbestimmungen
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1974 in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
- § 15 der Anordnung vom 22. April 1953 über die 

ärztliche Versorgung der Werktätigen und ihrer 
Angehörigen in den Einrichtungen des staatli
chen Gesundheitswesens und die Organisation 
des ärztlichen Dienstes (ZB1. Nr. 15 S. 180).

- Anordnung vom 20. Juni 1953 zur Änderung der

ärztliche Begutachtungen 12.
Anordnung über die ärztliche Versorgung der 
Werktätigen und ihrer Angehörigen in den Ein
richtungen des staatlichen Gesundheitswesens 
und die Organisation des ärztlichen Dienstes 
(ZBl.Nr.23S.283),

- Ziff. 2 und Buchst, d in Ziff. 3 der Anweisung 
vom 29. Dezember 1954 (Verfügungen und Mit
teilungen des Ministeriums für Gesundheitswe
sen Nr. 1 1955 S. 1),

- Anweisung Nr. 2 vom 9. März 1957 über die Ab
rechnung ärztlicher Leistungen, für die das per
sönliche Liquidationsrecht besteht (Verfügungen 
und Mitteilungen des Ministeriums für Gesund
heitswesen Nr. 6 1957 S. 1),

- Anweisung Nr. 1 vom 20. September 1965 über 
die Organisation des ärztlichen Begutachtungs
wesens (Verfügungen und Mitteilungen des Mi
nisteriums für Gesundheitswesen Nr. 20 1965 
S. 157),

- Hinweis vom 5. August 1966 zur Abrechnung bei 
persönlichem Liquidationsrecht (Verfügungen 
und Mitteilungen des Ministeriums für Gesund
heitswesen Nr. 16/17 1966 S. 135),

- Anweisung vom 20. Juni 1966 zur Vergütung von 
Gutachten über Berufskrankheiten (Verfügun
gen und Mitteilungen des Ministeriums für Ge
sundheitswesen Nr. 14 1966 S. 114).

Anlage
zu vorstehender Anordnung 

Vergütungen für Begutachtungen 

1.
Begutachtungen für
die Sozialversicherung
durch staatliche Einrichtungen
a) Begutachtungen zur Beurteilung der Invalidität, 
Arbeits- und Berufsfähigkeit, von Unfallfolgen oder 
Pflegebedürftigkeit werden als Dienstleistungen 
durch die staatlichen Einrichtungen im Rahmen der 
pauschalen Gesamtabrechnung unter Zugrundele
gung und Verwendung der von der Versicherung 
festgelegten Vordrucke (Formulargutachten) erstat
tet.
b) Für Begutachtungsleistungen außerhalb der Ar
beitszeit (§ 10 der Anordnung) gelten zur Berech
nung des Honorars folgende Richtsätze:
- Invaliditäts-, Arbeits

oder Berufsfähigkeits- 
Erstgutachten

- Invaliditäts-, Arbeits
oder Bcrufsfähigkeits- 
Nachgutachten

- Unfallfolgen- 
Erstgutachten 
Unfallfolgen- 
Nachgutachten

12,- bis 15-M

9 - bis 1 2 - M  

6.- bis 15,-M 

6,- bis 19,-M
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